
 

 

Hausordnung 

 

Allgemeines 

▪ Wir grüssen einander und pflegen einen freundlichen Umgang. 
▪ Wir benutzen keine Schimpfwörter und Beleidigungen. 
▪ Wir erscheinen angemessen gekleidet zum Unterricht.  

 

Schulweg 

▪ Wir benutzen den sichersten Schulweg und nutzen Zebrastreifen. 
▪ Wir kommen zu Fuss zur Schule. 
▪ Wir meistern den Schulweg eigenständig.  
▪ Wir unterlassen Elterntaxis. 
▪ In durch die Schulleitung bewilligten Ausnahmefällen und für SchülerInnen aus dem 

Gemeindegebiet «Büelisacker» ist die Benutzung von Fahrrädern oder Kickboards 
gestattet. 

 

Schulhaus 

▪ Wir gehen beim ersten Klingeln direkt ins Schulzimmer. 
▪ Wir verhalten uns im Schulhaus ruhig. 
▪ Wir tragen Hausschuhe. 
▪ Wir spielen im Schulhaus während den Pausen keine Ball-, Versteck- oder Fangspiele. 
▪ Wir halten Gänge, Treppen und Toiletten sauber. 
▪ Wir deponieren Jacken, Mäntel, Schuhe, Schals, Mützen und Handschuhe ordentlich in 

der Garderobe. 
▪ Wir lassen elektronische Geräte (Mobiltelefone, Smartwatches und portable Spielgeräte) 

zuhause. 

 

Pausenplatz 

▪ Wir nehmen aufeinander Rücksicht. 
▪ Wir verbringen die grossen Pausen an der frischen Luft. 
▪ Wir verlassen das Schulareal während der Schulzeit nicht. 
▪ Wir tragen Sorge zu unserem Pausenplatz. 
▪ Wir dürfen für die Pausen den Spielschrank nutzen. 
▪ Wir werfen Abfälle in die dafür vorgesehenen Behälter.  
▪ Wir stehen nicht vor den Eingangstüren. 
▪ Wir lassen Waffen und Waffenattrappen zuhause. 
▪ Wir werfen keine Steine. 
▪ Wir melden Missgeschicke und defektes Material umgehend 

der Klassenlehrperson. 

 



Verpflegung 

▪ Wir achten auf ausgewogene Zwischenverpflegungen.  
▪ Wir konsumieren keine Süssgetränke. 
▪ Wir essen nur auf dem Pausenplatz. 

 

Verschiedenes 

▪ Wir tragen Sorge zu Material und Infrastruktur. 
▪ Wir bleiben zuhause, wenn wir krank sind. 
▪ Wir teilen Abwesenheitsmeldungen frühzeitig mit. 
▪ Wir achten eigenständig auf unsere Wertgegenstände. 
▪ Gegenüber SchülerInnen, welche sich nicht an die Hausordnung halten, können Lehr- 

und Assistenzpersonen, Schulleitung und Gemeinderat Disziplinarmassnahmen 
verfügen. 
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